




























Seite 15, BaustO 

4.) Sicherung der Baustelle 

Der Auftraggeber veranlasst eine ordnungsgemäße Absicherung der Baustelle gegen 
unbefugtes Betreten. Veränderungen an der Absperrung dürfen nur auf Veranlassung oder 

in Absprache mit dem Auftraggeber vorgenommen werden. 
Bei Erfordernis und in eigenem Ermessen richtet der Auftraggeber für die Baustelle einen 
Wachdienst ein; hierzu erfolgt eine gesonderte Mitteilung an alle beteiligten Firmen und eine 
gesonderte Regelung der Zugänglichkeit zur Baustelle. 

9.) Bekanntmachung und Inkraftsetzung 

Vor Beginn der Arbeiten hat jedes Unternehmen, das auf der Baustelle tätig wird, die 
Baustellenordnung nachweislich jedem Mitarbeiter zur Kenntnis zu geben. 
Die Baustellenordnung tritt mit Datum der Unterzeichnung des Auftraggebers in Kraft. 
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